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TERMINE

Frauenverein 
Donnerstag, 13.12.2018, 
15-17 Uhr 
Seniorencafé im Bürgersaal 

Samstag, 15.12.2018, 
9.15 Uhr 
Busfahrt zum Weihnachts-
markt nach Ulm 
Treff punkt: 
Dorfkirche Büsingen 
  

Donnerstag, 20.12.2018 
19 Uhr im Bürgerhaus 
Gemeinderatssitzung 
  

Bergkirche 
St. Michael Büsingen 
Advents-Singen 
an den Sonntagen 
09., 16. und 23.12.2018, 
jeweils 17 Uhr 

Weihnachts-Singen 
am 26.12.2018, 17 Uhr

Weiterer Gemeindebrief vor Weihnachten 
Im Dezember erscheint noch vor Weihnachten ein weiterer Gemeindebrief.
Abgabetermin ist am 12 Dezember 2018 um 13:00 Uhr. Im Januar 2019 
wird kein Gemeindebrief herausgegeben. 

Der erste Gemeindebrief im neuen Jahr erscheint am Mittwoch 6. Februar 2019. 
Abgabetermin hierfür ist am Mittwoch, 30. Januar 2019. 

Liebe Büsingerinnen, 
liebe Büsinger, 

Tag der off enen Tür auf der Kläranlage 

Am 18. Dezember 1978 wurde unsere Kläranlage mit einem 
großen Festakt eingeweiht. Was damals eine Sensation war, 
dass eine deutsche und eine schweizer Gemeinde gemeinsam 
eine solche Investition stemmen, ist auch heute noch eine Sel-
tenheit. In den nun genau 40 Jahren wurde in unserer Kläranlage viel gemacht und 
investiert. 
Dies wollen wir zusammen mit Dörfl ingen an einem Tag der off enen Tür zeigen und 
laden alle Interessierten sehr herzlich ein auf 

Samstag 15. Dezember 2018  
ab 10:30 Uhr bis ca. 15:00 Uhr  bei der Kläranlage 

Nehmen Sie sich die Zeit und kommen Sie. Es warten interessante Aktionen vor Ort 
auf Sie, wie Führungen, Quiz usw. 
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. 
  
Mit den besten Grüßen und Wünschen 
Ihr Bürgermeister
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   wichtiGe rufNummerN / 
NotdieNste

Ihr nächstes GEMEINDEBLATT  
erscheint am 19. Dezember 2018. 

Bitte senden Sie Ihre Beiträge bis 
Mittwoch, 12. Dezember 2018, 13.00 Uhr  
an gemeinde@buesingen.de

VORWAHLNUMMERN 
FÜR BÜSINGEN
aus Deutschland 07734-
aus der Schweiz 0049-7734-

VORWAHLNUMMERN 
VON BÜSINGEN
in die Schweiz 0041
+ entsprechende Vorwahl
der jeweiligen Netzgruppe

DEUTSCHLAND
Polizei-Notruf 1 10
Feuerwehr-Notruf 1 12
aus 
Schweizer Netz 0049 7732 19222
Rettungsdienst, Krankentransport
+ Notarzt 1 92 22
Ärztlicher Notfalldienst
(bei Unerreichbarkeit des 
eigenen Arztes)
 116 117
Zahnärztliche 
Notrufnummer:  01803-22 25 55-25
Krankenhaus Singen (Hegau-
Klinikum GmbH) 07731-89-0
Polizeiposten 
Gottmadingen 07731-1437-0
Polizei Singen 07731-8 88-0
Telefonseelsorge:
Evangelisch 0800-1 11 01 11
Katholisch 0800-1 11 02 22

SCHWEIZ
Sanitätsnotruf und Auskunft
ärztl. Notfall
Dienst 0041-44-6510511
Rega (Heli) 0041-333 333 333
Toxikologisches Zentrum
(Vergiftungen) 0041-44-2 51 51 51
Polizei
Schaffhausen 0041-52-6 24 24 24
Kantonsspital
Schaffhausen 0041-52-6 34 34 34
Privatklinik
Belair 0041-52-6 32 19 00
weitere wichtige Rufnummern
in Schaffhausen
SH-Power     0041-52-6 24 13 00
SASAG (Kabel-
fernsehen) 0041-52-6 330111
Stadtverwaltung
Schaffhausen 0041-52-6 32 51 11
Kantonsverwaltung
Schaffhausen 0041-52-6 32 71 11

GEMEINDEVERWALTUNG
Internet: www.buesingen.de
E-mail: gemeinde@buesingen.de
Vorwahl: 07734-
deutsche Faxnummer 9302-50

Amt/Sachbearbeiter: Tel.-Nr.:
Telefonzentrale 9302-0

Einwohnermelde-, Pass-  9302-29 
und Fundamt, Gewerbe,  9302-26
meldeamt@buesingen.de

Soziale Angelegenheiten 9302-26
Renten 
ritter@buesingen.de 

Gemeindekasse 9302-21
steiner@buesingen.de 

Kämmerei, Personal  9302-22
riester@buesingen.de 

Rechnungsamt,  9302-28
hugenschmidt@buesingen.de 

Sekretariat, Gemeindebrief, 
 9302-30
Standesamt, Grundbucheinsicht 
jueppner@buesingen.de

Bürgermeister 9302-31
moell@buesingen.de 

Hauptamt, Bausachen, 
Friedhof, Ortspolizei,  9302-33
schnell@buesingen.de

Wassermeister
Herr Zimmermann 934064
mobil 0171 1242794
Schweizer Anschluss 
Gemeindeverwaltung Büsingen:
Telefon 052-634 00-30
Telefax 052-634 00-25

Vermietung Räume Bürgerhaus
Wigger C.  97696
wigger@buesingen.de
Grundschule 6377
Kindertagesstätte 1404 
scholz@buesingen.de
Strandbad 6328
Förster Christoph Wimmer 
 07531-800-3516
mobil 0175 2234310

Öffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung
Mo., Di., Mi. u. Fr. 8.30 - 12.00 Uhr
Do. 14.00 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Wertstoffplatz
Bauhofgelände Herblinger Str. 21
Dienstag: 17.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr
Samstag: 10.00 - 12.00 Uhr

Es können folgende Wertstoffe 
und Abfälle entsorgt werden:
Papier, Karton
Glas
Alteisen, Schrott, Altmetall
Elektrogeräte, Elektroschrott
Heckenschnitt, Äste
Windeln, Konservendosen

 
 
   NachrichteN 

der GemeiNdeverwaltuNG

   ALLGEMEINES

Bürgerinitiative Büsingen  
Dezember 2018
Für eine tragfähige Zukunft der Ex/Enklave 
Büsingen am Hochrhein

Liebe Büsingerinnen, liebe Büsinger,
 
Die Bürgerinitiative möchte Sie über folgende Themen informie-
ren:

•	 Rentner aufgepasst!!!
Verschiedene Krankenkassen verlangen von Rentnern, die Bezü-
ge aus der Schweiz erhalten, zu hohe Beiträge. Für Zahlungen aus 
der AHV und der Schweizer Pensionskasse dürfen die deutschen 
Krankenkassen nur den halben, nicht den ganzen Beitragssatz 
verlangen. Das hatte das Bundessozialgericht in Kassel schon am 
30. November 2016 (B 12 KR 22/14 R) verkündet.
Die Begründung:
Erst aus dem Zusammenwirken zwischen erster und zweiter Säu-
le werde der Unterhalt gesichert. Es zeigt sich, dass in der Praxis 
einige Krankenkassen diesen Vorgaben nicht entsprechen. Es 
lohnt sich also für alle, die Renten aus der Schweiz beziehen, die 

Mülltermine
Grünmüll-Abfuhr- ab 06.30 Uhr  
Mittwoch, 12.12.2018 
Montag!!, 24.12.2018 
Mittwoch, 09.01.2019 
  
Schwarzkehricht-Abfuhr 
14-täglich - ab 13.00 Uhr 
Donnerstag, 06.12.2018 
Donnerstag, 20.12.2018 
Donnerstag, 03.01.2019 
  
Gelber Sack 
Abfuhr ab 06.00 Uhr  
Donnerstag, 20.12.2018 
  
Nächste Sperrgutabfuhr 
Freitag, 08.03.2019 ab 7.00 Uhr

Liebe Büsingerinnen 
und Büsinger, 
wir möchten Sie darauf aufmerk-
sam machen, dass wir zwischen 
den Feiertagen eine kleine Ruhe-
pause einlegen und das Rathaus 
deshalb am 27. und 28.12.2018  
geschlossen ist. In ganz dringen-
den Fällen können Sie sich an Herrn Bürgermeister Möll wen-
den unter der Mobilnummer 0171 560 1094. 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen al-
len eine schöne Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachts-
fest. 

Ihre Gemeindeverwaltung 
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Beitragsbescheide ihrer Krankenkasse genau zu prüfen und ge-
gebenenfalls Widerspruch einzulegen. Leider sind Rückzahlun-
gen der Beiträge nur vier Jahre rückwirkend möglich.

•	 Gespräch in der Deutschen Botschaft in Bern
Am Freitag, den 23. November 2018 waren Bürgermeister Mar-
kus Möll und Roland Güntert von der Bürgerinitiative zu einem 
Gespräch in die deutsche Botschaft nach Bern gereist. Themen 
waren die Schweizer MwSt.-Revision, welche Nachteile bei der 
Auftragsvergabe an deutsche Handwerker bringen kann. Des 
Weiteren die Kürzung der MwSt.-Rückerstattungen an unsere 
Gemeinde sowie der aktuell geltende Büsinger Steuerfreibetrag. 
Gesprächsteilnehmer waren Botschafter Dr. Riedel, Sekretärin 
Seidler sowie Vertreter des Landkreis Konstanz und des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart.
Das Gespräch verlief konstruktiv. Die Themen werden nun der 
Gemischten Kommission zur Lösung vorgeschlagen und eine Sit-
zung für das Frühjahr 2019 angestrebt. Ebenso soll sich im 2019 
eine spezielle Arbeitsgruppe mit dem Büsinger Steuerfreibetrag 
befassen und Vorschläge zu dessen Überarbeitung machen. Ge-
mäss letztem Protokoll der Gemischten Kommission dürfen wir 
diese im Jahr 2020 zur nochmaligen Prüfung an die Ministerien 
in Stuttgart und Berlin vorlegen. Eine spannende und anspruchs-
volle Aufgabe!
 
Achtung! Wir machen Winterpause und begrüssen Sie gerne 

wieder zu unserer nächsten öffentlichen Sit-
zung der Bürgerinitiative Büsingen am Mon-
tag, den 11. Februar 2019 um 19:00 Uhr im 
Ratssaal/Bürgerhaus Büsingen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie er-
holsame Feiertage.
 

Ihre Vertreter der Bürgerinitiative Büsingen  Kontakt: 
BuergerinitiativeBuesingen@gmx.ch 
www.facebook.com/buergerinitiative.buesingen 
  
 

Die Gemeindekasse informiert: 
Wir möchten darauf hinweisen, dass im Dezember das Schreiben 
zur Wasserzählerablesung verschickt wird. Bitte reichen Sie den 
ausgefüllten Abschnitt innerhalb von zwei Wochen wieder bei 
der Gemeindekasse – Frau Steiner – ein. 
Ansonsten sind wir gezwungen, die fehlenden Wasserzähler-
stände auf Grund des Vorjahresverbrauchs zu schätzen. 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 
  

Anpassung der Gebührensätze 
in der Wasserversorgung.  
Bitte beachten Sie: Diese gilt rückwirkend zum 01.01.2018   
  
§ 42 Absatz 1 erhält folgende Fassung (Die Absätze (2) und (3) 
bleiben unverändert):  
§ 42 Grundgebühr 
(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße 
erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit 
einer Nenngröße von:
Nenndurchfluss (Qn) 1,5 & 2,5 3,5 & 5 (6) 10 m³/h 
Euro/Monat 2,00 4,00 7,00 
Alternativ für Zähler mit Kennzeichnung gemäß der Europä-
ischen Messgeräterichtlinie (MID):
 
Dauerdurchfluss (Q3) 2,5 & 4 6,3 & 10 16 m³/h 
Euro/Monat 2,00 4,00 7,00 
 
Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 
2,5 %. 

§43 erhält folgende Fassung: 
  
Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessen Wassermenge 
(§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter  
1,48 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ( 1,52 € ). 
  
  
§ 53 Umsatzsteuer  wird nach § 52 neu eingefügt 
(Das Inkraftreten der Satzung wird künftig in § 54 geregelt): 
  
Soweit Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten 
Abgaben, Kostenersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu 
den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in 
der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe.  
  
   
 

Öffentliche Bekanntmachung   
Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs 
„Küblerbückli“ nach § 3 Abs. 2 i.V.m § 4a Abs. 3 BauGB – Be-
bauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB und der örtlichen Bauvorschriften 
Der Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Büsingen am 
Hochrhein vom 22.11.2018 den geänderten bzw. ergänzten 
Entwurf des Bebauungsplans „Küblerbückli“ mit Begründung 
und örtlichen Bauvorschriften erneut öffentlich auszulegen wird 
gemäß der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntma-
chung vom 09.08.1996 in der Zeit vom 

17. Dezember 2018 bis einschließlich 28. Januar 2019 

An der Anschlagtafel des Rathauses Büsingen, Junkerstraße 86, 
öffentlich ausgehängt. 
Auf den Anschlag wird hiermit aufmerksam gemacht. 
  
Büsingen am Hochrhein, den 05.12.2018
Markus Möll, Bürgermeister 
  
 

Erfassung aller Büsinger Kinder und Jugendli-
chen, die in Deutschland zur Schule gehen 
Um über die künftige Situation des öffentlichen Personennah-
verkehrs Büsingen-Gailingen-Gottmadingen-Singen zu beraten, 
ist es wichtig, dass zum 17.12.2018 alle Kinder und Jugendlichen 
bei der Gemeindeverwaltung gemeldet werden, die in Deutsch-
land zur Schule gehen. Wichtig dabei sind die Angaben über das 
Geburtsdatum und den Ort und die Art der Schule. 

Die Meldungen nimmt Frau Schnell (schnell@buesingen.de) ent-
gegen. Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behan-
delt und nur für interne Zwecke verwendet. 
  

 

Sperrung wegen Sanierung der Fahrbahn zwi-
schen Büsingen und Herblingen (CH) (K 6154) 
Der Landkreis Konstanz saniert die Kreisstraße 6154 zwischen 
Büsingen und Herblingen (CH). Aufgrund der Fräs- und Asphalt-
bauarbeiten muss die Kreisstraße von Donnerstag, den 06. De-
zember 2018 bis Freitag, den 07. Dezember 2018 für den Verkehr 
voll gesperrt werden. 

Die Umleitungsstrecke ist über Dörflingen (K 6153) ausgeschil-
dert. Bei schlechter Witterung kann sich die Fertigstellung ver-
zögern. Das Landratsamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Ver-
ständnis. 
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Hinweise zum Winterdienst 
Die Gemeindeverwaltung möchte nochmals auf die geltende 
Streupfl ichtsatzung hinweisen. Damit ein reibungsloser Räum- 
und Streudienst gewährleistet werden kann, bitten wir, die Autos 
auf den Straßen so abzustellen, dass die Einsatzfahrzeuge des 
Bauhofs nicht behindert werden. Außerdem sollte darauf geach-
tet werden, dass Autos nicht beidseitig geparkt werden und ein 
ausreichender Abstand zwischen den Fahrzeugen eingehalten 
wird. 

Die Anliegerpfl icht schließt auch die Bushaltestellenbereiche mit 
ein. Dies bedeutet, dass die Fußgänger gefahrlos in die Busse ein- 
und aussteigen können müssen. Weiterhin ist zu beachten, dass 
für Passanten die Fußgängerüberwege ohne Gefahr oder Behin-
derung erreichbar sein müssen. 

Die Anlieger sind grundsätzlich verpfl ichtet, werktags bis 07:30 
Uhr und sonn- und feiertags bis 09:00 Uhr die Flächen zu räumen 
und zu streuen und bis 20:00 Uhr frei zu halten, und zwar in einer 
Breite von mindestens 1,00 Meter. 
 
 
 

Verbrennen vom Grünschnitt   
Jeder Gartenbesitzer weiß, dass regelmäßig Abfälle anfallen. 
Dazu gehört Laub, Baumschnitt und andere Gartenabfälle, die 
man häufi g nicht allein auf dem Kompost entsorgen kann. Es 
liegt daher nahe, diese einfach zu verbrennen. Doch das ist längst 
nicht überall erlaubt, sondern mit Vorschriften und Aufl agen ver-
bunden. Im Zusammenhang bebauter Ortsteile zum Beispiel ist 
das Verbrennen pfl anzlicher Abfälle grundsätzlich verboten. 
Ihren Grünschnitt können Sie deshalb zu den üblichen Öff nungs-
zeiten in haushaltsüblichen Mengen beim Bauhof abgeben. 
(dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr und samstags von 
10 bis12 Uhr). 
 
 
 

Jubilare des Monats 
Im Dezember feiern folgende Jubilare Geburtstag 

Herzlichen Glückwunsch 
Frau Priska Leu,  Schaff hauser Straße
Zum 84. Geburtstag am 2. Dezember 
  
Herr Theodor Heller, Junkerstraße
Zum 82. Geburtstag am 5. Dezember 
  
Herr Willy Gantner,  Griesstraße 
Zum 83. Geburtstag am 9. Dezember 
  
Frau Rosa Köberlin,Vögelingässchen 
Zum 93. Geburtstag am 16. Dezember 
  
Frau Edith Möckli, Murtenstraße 
Zum 86. Geburtstag am 26. Dezember 
  
Herr Peter Topell,  Kohlfi rststraße 
Zum 80. Geburtstag am 28. Dezember 
  
Herr Hermann Heller,  Griesstraße 
Zum 88. Geburtstag am 29. Dezember 
  
Herr Heinrich Matejka,  Stemmerstraße 
Zum 81. Geburtstag am 29. Dezember 
  
Die Gemeinde Büsingen gratuliert recht herzlich und wünscht 
alles Gute, vor allem Gesundheit! 

Elisabeth Olez feierte ihren 80. Geburtstag 
Besuch von der Gemeinde erhielt an ihrem Geburtstag auch un-
sere liebe Jubilarin Elisabeth Olez. 
Bürgermeister Möll übergab den Büsinger Schmankerln-Korb 
mit den besten Wünschen zum runden Geburtstag. Die persön-
liche Begegnung war für beide ein schönes und freudiges Erleb-
nis. Wir wünschen Frau Olez weiterhin alles Gute! 

 

  

Anezka Ungar feierte ihren 100. Geburtstag 
Ein ganz besonderer Termin stand am Sonntag, dem 11.11. um 
11. Uhr beim Bürgermeister im Terminkalender. 
Unsere liebe Jubilarin feierte mit ihrer Familie, die aus verschie-
denen Ländern Europas- ja sogar aus Japan - angereist waren, 
ihren 100. Geburtstag. 
Auch ein Pressevertreter war gerne gekommen, denn Frau Ungar 
gehört zu den drei Bewohnern von Büsingen, die über 100 Jahr 
alt sind. 
Bürgermeister Markus Möll überbrachte der geschätzten Jubi-
larin, die sich bester Gesundheit erfreuen darf, die herzlichsten 
Glückwünsche der Gemeinde und des Ministerpräsidenten Win-
fried Kretschmann. Anezka Ungar ist dankbar, dass sie immer 
noch alleine Haushalt, Garten, die täglichen Besorgungen und 
Amtsgänge selbst erledigen kann. Wir alle freuen uns sehr, wenn 
wir ihr immer wieder begegnen dürfen und wünschen Frau Un-
gar weiterhin von Herzen alles Gute! 
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Frau Gisela Walter feierte ihren 80. Geburtstag 
Im November ist echt was los, freut sich Bürgermeister Markus 
Möll. So viele Jubilare durften einen besonderen Geburtstag feiern. 
Sein letzter Besuch im November galt unserer lieben Jubilarin Gi-
sela Walter. Beide kennen sich seit Jahren und hatten sich einiges 
zu erzählen. 
Gisela Walter freute sich sehr über die Wertschätzung der Gemein-
de. Sie engagiert sich als Lesepatin in der Grundschule. Kinder lie-
gen ihr sehr am Herzen, ganz besonders natürlich ihre vier Enkel. 
Wir wünschen Frau Walter weiterhin von Herzen alles Gute und 
hoffen, dass sie noch recht lange den Kindern die Begeisterung fürs 
Lesen vermitteln kann. 
  

  
 

Ehrenbürgerin Carina Schweizer  
feierte 82. Geburtstag 
Den 82. Geburtstag von Carina Schweizer möchten wir zum An-
lass nehmen, ihr an dieser Stelle einen ganz besonderen Dank und 
unsere Wertschätzung für ihr Engagement zukommen zu lassen.  
Im vergangen Gemeindebrief hatten wir den neuen Redaktor für 
die Gemeinde Büsingen vorgestellt. Er ist Nachfolger von unserer 
jahrzehntelangen Berichterstatterin Carina Schweizer. Nachste-
hend geben wir einen kleinen Überblick über das segensreiche 
Wirken unserer „82-jährigen Mitbürgerin“. 
Seit 1954 berichtet Carina Schweizer in verschiedenen Medien 
über die Geschichte und das gesellschaftliche und politische Ge-
schehen Büsingens. Sie hat in den vergangen Jahren bei der Ent-
stehung zahlreicher Bücher mitgewirkt. Ihr unglaubliches Wissen 
über die Ex-/Enklavengemeinde Büsingen hat sie nie für sich be-
halten, sondern über Jahrzehnte für die Bürgerinnen und Bürger 
lebendig gehalten und für nachkommende Generationen gesi-
chert. So wurde sie – übrigens in Nachfolge ihres Vaters - zur „Archi-
varin“ unserer Gemeinde. Daten, Fakten, Anekdoten, Wissenswer-
tes, Gründungen, Entstehungen, Wandlungen, Errungenschaften 
rund um Büsingen sind bei Carina Schweizer festgehalten, werden 
von ihr als wertvollen Schatz gehütet. Eine ganz wichtige, weite-
re Aufgabe erfüllt unsere Ehrenbürgerin in hervorragender Weise. 
Sie macht ständig darauf aufmerksam, wenn Jubiläen, Würdigun-
gen und Gedenken an Geschehnisse und Personen, etc. anstehen. 
Hier gibt sie wertvolle Anregungen, packt selbst mit an und liefert 
gleichzeit alles an Nachweisen und Dokumenten, was man sich 
nur wünschen kann - ehrenamtlich und unentgeltlich. Sie hat der 
Gemeinde weiterhin ihre Dienste angeboten, soweit es ihr mög-
lich ist. Wir nehmen dieses Angebot gerne an in dem Wissen, dass 
diese großartige Dienstleistung im reifen Alter nicht selbstver-
ständlich ist! 
Dafür an dieser Stelle unserer geschätzten, lieben Mitbürgerin, Fau 
Carina Schweizer, ein von Herzen kommendes Dankeschön! 
Wir wünschen Frau Schweizer weiterhin persönliches Wohlerge-
hen und eine erfüllte Zeit mit ihrer Familie. 
Die Gemeindeverwaltung 

  
 
 
   aus dem 

GemeiNderat

Kurzbericht Gemeinderatssitzung 22.11.2018
•	 Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung 
Es fand seit der letzten öffentlichen Sitzung keine nichtöffentli-
che Sitzung statt.

•	 Bebauungsplan Küblerbückli 
Am 08.03.2018 hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss 
für den Bebauungsplan „Küblerbückli“ gefasst und die Verwal-
tung mit der Entwicklung eines Bebauungsplanentwurfs beauf-
tragt. Am 08.03.2018 wurde zudem vom Gemeinderat zur Siche-
rung der Planungsziele eine Veränderungssperre beschlossen. 
Die amtliche Bekanntmachung ist am 09.04.2018 erfolgt. Hierzu 
gab es von Seiten der Bürger keine Einwände.  

Auf der Grundlage einer umfassenden Grundlagenerhebung 
wurde mit Unterstützung des Planungsbüros Fuchs aus Radolf-
zell ein Bebauungsplanentwurf erarbeitet, am 20.06.2018 vom 
Gemeinderat beschlossen und am 04.07.2018 durch Bekanntga-
be im Gemeindeblatt der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Planung 
lag vom 13.07.2018 bis einschließlich 13.08.2018 öffentlich zur 
Stellungnahme aus. In diesem Zeitraum wurden auch die Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt. In der 
Offenlage vom 13.07.2018 bis 13.08.2018 sind neun Stellungnah-
men von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
eingegangen. Diese betreffen folgende Punkte:
•	  Grundflächenzahl bzw. Maß der baulichen Nutzung
•	  Stellplätze, Festsetzungen zu Garagen und Tiefgaragen
•	  Art der baulichen Nutzung
•	  Artenschutzbelange
•	  Verkehrliche Erschließung
•	  Hinweise zu geologischen Untergrundverhältnissen
•	  Denkmalpflegerische Belange
   
Weiterhin sind Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit einge-
gangen. Diese betreffen Bauvorhaben im Plangebiet. Nachdem 
der Bebauungsplanentwurf in der letzten Sitzung nicht gebilligt 
worden ist, wurde im Entwurf nun der Stellplatzschlüssel wieder 
auf 2,0 Stellplätze pro Wohneinheit erhöht.  
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde vom Gemeinderat 
einstimmig gebilligt und die Verwaltung wurde beauftragt, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Der Entwurf des Be-
bauungsplans kann vom 17.12.2018 bis 28.01.2019 bei der Ge-
meindeverwaltung eingesehen werden. 

•	 Weiteres Vorgehen Schulbus Büsingen-Gottmadingen 
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde durch einige Gemein-
deräte angemerkt, dass sich die Problematik mit dem Schulbus 
noch nicht gebessert hat. Die Verwaltung hat sich bereits mehr-
mals mit dem Landratsamt in Verbindung gesetzt, um dies zu än-

Sie suchen noch ein  
Geschenk für Weihnachten? 
Wir haben garantiert was Passendes 
und auch Aktuelles für Sie! 

Buch „Milch zweier Mütter“ 
zum Preis von 25,00 EUR / 25,00 CHF 
Buch „Die Baugeschichte 
der Bergkirche St. Michael Büsingen 25,00 EUR / 25,00 CHF 
„Büsinger Kochbuch“ 20,00 EUR / 20,00 CHF 

Die Bücher können Sie imRathaus, im Erdgeschoss/
Bürgeramt oder im I. OG/Sekretariat erwerben. 
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dern. Um die Probleme zu besprechen wurde Herr Dombrwoski 
zur Sitzung eingeladen. Herr Dombrowski hat sich für die Sit-
zung entschuldigt, es war auch kein Vertreter anwesend. Die 
Problematik ist der Verwaltung bekannt, die Zuständigkeit des 
Öffentlichen Personennahverkehrs liegt jedoch beim Straßen-
verkehrsamt (Landratsamt Konstanz). Aus dem Rat geht hervor, 
dass nun die Eltern befragt werden sollen, welche Kinder nach 
Deutschland zur Schule gehen. Somit kann eruiert werden, wie 
viele Kosten auf die Gemeinde zukommen würden, wenn sie 
die kompletten Kosten für die Fahrkarten übernehmen würden, 
sodass Kinder auch mit dem Zug zur Schule fahren könnten. 

•	 Gebührenhaushalte: Kalkulations- und Verrechnungs-
beschlüsse 

Nach dem Kommunalabgabengesetz B.-W. (§ 14) sind Über-
schüsse in den Gebührenhaushalten einer Gemeinde dem 
Gebührenzahler zwingend spätestens innerhalb eines Zeit-
raums von 5 Jahren gutzubringen. Kostenunterdeckungen 
sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. Die Gebüh-
ren sollen grundsätzlich kostendeckend erhoben werden, da 
Unterdeckungen den Gesamthaushalt belasten und Steuern 
und Kredite nachrangige Finanzierungsmittel sind. Für einige 
Einrichtungen (Abfall, Abwasser, Wasserversorgung) ist eine 
hundertprozentige Kostendeckung gesetzlich vorgesehen und 
daher auch üblich. Bei anderen kostenrechnenden Einrichtun-
gen (Friedhof, Badi, Kindergarten) ist eine hundertprozentige 
Kostendeckung nicht üblich. Für sie soll der Gemeinderat regel-
mäßig Informationen erhalten, um Entwicklungen zum Nach-
teil der Gemeinde entgegensteuern zu können. Aus Sicht der 
Verwaltung sollte hier von Zeit zu Zeit der politisch gewollte 
Deckungsgrad festgelegt und überprüft werden. In diesem Teil 
der Sitzung wird unter Anderem beschlossen, dass die Gebühr 
für die Saisonkarte für das Strandbad auf 60,00 SFr erhöht wird.

•	 Vorberatung des Verwaltungshaushaltes 2019 sowie 
der Folgeplanung im Verwaltungshaushalt 2020-2022 

Der vorgelegte Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2019 ist auf 
der Einnahmeseite geprägt durch konjunkturbedingt weiterhin 
hohe Finanzzuweisungen von deutscher Seite, die lt. Prognosen 
der Verbände wohl auch im nachfolgenden Finanzplanungs-
zeitraum 2020 bis 2022 noch auf diesem Niveau verbleiben 
werden. Hier könnte jedoch jederzeit einmal eine größere po-
litische Krise schneller als erwartet einen unerwarteten Um-
schwung bringen. Auf der Einnahmeseite im Verwaltungshaus-
halt ist darüber hinaus die bereits vorangekündigte Absenkung 
der Schweizer Zuweisungen eingerechnet. Hier macht sich u.a. 
die Absenkung der Mehrwertsteuersteuersätze bemerkbar. Auf 
der Ausgabeseite wurde im Verwaltungshaushalt 2018 und in 
der sich anschließenden Folgeplanung mit den üblichen Kos-
ten- und Tarifsteigerungen gerechnet. Der Gemeinderat stimmt 
dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2019 und für die Fol-
gejahre 2020-2022 einstimmig zu und beauftragt die Verwal-
tung auf dieser Basis die Haushaltsatzung und den gesamten 
Haushaltsentwurf 2019 und Folgejahre 2020-2022 zu erstellen 
und in der nächsten öffentlichen Sitzung zum Beschluss vorzu-
legen.

•	 Vorberatung des Vermögenshaushaltes 2019 sowie 
der Investitionsplanung 2020-2022 

Im Vermögenshaushalt werden die investiven Ausgaben der 
Gemeinde veranschlagt. Ziel ist es weiterhin am Ende des In-
vestitionsplanungszeitraums eine „eiserne“ Rücklage von 2,5 
Millionen Euro auszuweisen. Bei den Investitionen sind auch 
die Folgelasten zu beachten, die im Wesentlichen aus den 
Abschreibungen und den Bewirtschaftungskosten entstehen 
und die den Verwaltungshaushalt bzw. den doppischen Er-
gebnishaushalt belasten. Auf der Ausgabeseite wird der Kurs 
fortgesetzt, die konjunkturbedingt gute Einnahmesituation zu 
nutzen, um die systematische Sanierung der Straßen und der 
Tiefbauarbeiten fortzusetzen. In 2019 soll mit einer Maßnah-

me im Ortsteil Stemmer begonnen werden. Der Gemeinderat 
stimmt dem Entwurf des Vermögenshaushaltes 2019 sowie der 
Investitionsplanung 2020-2022 einstimmig zu und beauftragt 
die Verwaltung auf dieser Basis die Haushaltsatzung und den 
gesamten Haushaltsentwurf 2019 und Folgejahre 2020-2022 
zu erstellen und in der nächsten öffentlichen Sitzung zum Be-
schluss vorzulegen.

•	 Bericht über die Lohnsteuerprüfung   
am 17. August 2018 

Am 17. August 2018 fand im Hause eine Lohnsteuerprüfung der 
Jahre 2014 – 2017 statt. Dabei wurden einige Sachverhalte be-
anstandet. Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

•	 Verpachtung von gemeindeeigenem Ackerland 
Die Gemeinde Büsingen besitzt im Gewann Untereggingen auf 
der Grundbuchnummer 4581 eine Fläche, die sie an die Land-
wirte in Büsingen verpachtet hat. Die Gemeinde beabsichtigt, 
diese Fläche wieder an einen Büsinger Landwirt zu verpachten. 
Aus diesem Grund wurden die Büsinger Landwirte schriftlich 
aufgefordert, sich bis zum 31. Oktober 2018, mit Angaben der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche, um das Land zu bewerben. Bis 
zum Eingabeschluss haben sich 3 Landwirte gemeldet. Der Ge-
meinderat beschließt die Vergabe der landwirtschaftlichen Flä-
che an einen Landwirt.

•	 Wochenbettbetreuung - Übernahme der Kosten 
In der Gemeinderatssitzung am 08.03.2018 wurde beschlos-
sen, die Kosten für den Bereitschaftsdienst für Hebammen zu 
übernehmen. Dies gilt selbstverständlich nur für Familien, die 
mit Hauptwohnsitz in Büsingen leben. Die Kosten belaufen 
sich auf 115 SFr pro Kind. Im Jahr 2018 wurde dieses Angebot 
bisher von 2 Familien in Anspruch genommen. Der Gemeinde-
rat beschließt, dass die Kosten für den Bereitschaftsdienst für 
Hebammen auch für das Jahr 2019 von der Gemeinde Büsingen 
getragen werden.

•	 Schließanlage des FC Klubhauses 
Der Gemeinderat beschließt mit einer Gegenstimme die 
Schließanlage auf die Anlage der Gemeinde zu legen und die 
Kosten zu übernehmen. 

•	 Altersgerechte Wohnanlage -   
Mitgliedschaft der Gemeinde Büsingen  
Gründung einer GmbH und einer KG 

Wie vom Gemeinderat beschlossen soll die Gemeinde bei den 
Gesellschaftern der altersgerechten Wohnanlage Mitglied wer-
den. Diesbezüglich wurde eine GmbH gegründet, in der die Ge-
meinde mit dem Anteil von 13,644% sich an dieser Gesellschaft 
beteiligt. Diese Beteiligungshöhe an der GmbH liegt im Verhält-
nis der Einlage durch das Grundstück. Der Gemeinderat stimmt 
der Zeichnung der GmbH einstimmig zu. 

•	 Gründung einer Arbeitsgruppe  
 ‚Begegnungsstätte Büsingen‘ 

Der Verwaltung ist bewusst, dass es bei diesem Thema in unse-
rem Dorf sehr konträre Meinungen gibt. Die Verwaltung schlägt 
deshalb vor, dass eine Arbeitsgruppe „Begegnungsstätte Büsin-
gen“ initiiert wird, die die Vor- und Nachteile, sowie unter wel-
chen Prämissen eine Machbarkeit möglich sein könnte, erörtert. 
Diese Vorschläge könnten dann als Diskussionsgrundlage für 
den Gemeinderat dienen. Die Verwaltung schlägt vor, dass zu 
dieser Arbeitsgruppe folgender Kreis eingeladen werden könn-
te: Gemeinderat, Kirchengemeinde, Vereine, Bürger und Ver-
waltung. Der Gemeinderat beschließt mit einer Gegenstimme 
die Gründung einer Arbeitsgruppe. 
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Rauchmelder und Ausbildung 
Liebe Büsinger, 
sicher haben Sie vom Brand in Solothurn gehört, bei dem Menschen durch Rauch gestorben sind. Nun wird auch in der Schweiz 
wieder die Rauchmelderpflicht gefordert, weil damit vermutlich der Umfang der Tragödie hätte vermieden werden können. In Baden 
Württemberg und damit auch in Büsingen besteht ja nun schon seit ein paar Jahren die Rauchmelderpflicht für jeden Haushalt. Bitte 
nehmen Sie es ernst und montieren Sie diese Lebensretter. 
Falls Sie noch keine haben oder nicht in ausreichender Zahl: 
Schenken Sie sich und Ihrer Familie ein paar Rauchmelder, zeigen Sie Ihren Liebsten, dass sie ihnen an ganzem Herzen liegen und 
ihnen nichts passieren soll. 

Im Schlaf riecht der Mensch nichts und somit bemerkt man einen entstehenden Brand 
nicht rechtzeitig. Selbst über Tag wurden schon diverse grössere Küchenbrände durch 
Rauchmelder verhindert, weil Nachbarn das Piepen aus Nachbarwohnungen gehört 
und die Feuerwehr frühzeitig alarmiert haben. 
Es ist bekannt, dass Rauchmelder auch ab und zu eine Fehlfunktion haben und unnötig 
Alarm geben oder die Batterien leer sind und dann auch nervtötend piepen. Nehmen Sie 
dieses nicht als Grund, die Rauchmelder zu deaktivieren. Ein Rauchmelder, der öfter Feh-
lalarm gibt, ist entweder defekt (austauschen) oder am falschen Platz montiert (Wasser-
dampf, Staub, starke Temperaturwechsel). Montieren Sie Rauchmelder in jedem Raum, 
in dem geschlafen wird und in den Fluchtwegen (Treppenraum oder Flur) und jeweils an 
der höchstmöglichen Stelle an der Decke (nicht in Ecken - 50 cm von der Wand entfernt). 
Und bevor sie gar keinen Rauchmelder montieren, legen Sie sich jetzt welche zu und 
legen ihn möglichst hoch z.B. auf einen Schrank. 
Besitzer einer Gastherme oder eines Holzofens sollten sich auch über die Anschaffung 
eines Kohlenmonoxid-Warners (CO) Gedanken machen und diesen in der Nähe der Feu-
erstelle montieren oder am Kamin, falls dieser durch ein Schlafzimmer geht. CO kann 
man nicht sehen und nicht riechen. Dieser sollte dann möglichst auf Kopfhöhe montiert 
werden. 
  

http://www.fwvbw.de/rauchmelder-retten-leben,90.html 
Haben Sie Fragen? Gerne dürfen Sie sich an uns wenden. 
Und wenn dann ein Rauchmelder einen Alarm auslöst und die Feuerwehr kommt ohne echten Schadensfall, dann machen Sie sich 
keine Sorgen. Das private Rauchmelder die Anzahl der Fehlalarme erhöhen wird, ist bekannt und es wird auch keine Rechnung nach 
sich ziehen (gilt nicht für Brandmeldeanlagen). 
* * * * 
Wir gratulieren Sonja Güntert ganz herzlich zum durchgeführten und bestandenen Truppmann-Lehrgang (Grundausbildung), der die 
letzten Monate in Gottmadingen durchgeführt wurde. 

 Jede Ausbildung lässt uns Ihnen professioneller helfen.  So hatte auch gerade wieder ein Sicherheitsfahrtraining mit Löschfahrzeugen 
in Steißlingen stattgefunden, und im Januar werden mehrere Kameraden von uns in Engen an einem Atemschutzkurs teilnehmen. 
Danke Kameradinnen und Kameraden, dass Ihr Euch die Zeit dafür nehmt. 
  
Die Feuerwehr Büsingen wünscht allen Bürgern eine schöne friedliche Adventszeit und dass nichts brennt, das nicht brennen soll. 
********** 
Wir brauchen Unterstützung -> macht mit, entscheidet Euch jetzt oder schnuppert einfach einmal. 
Nächste Termine:
•	 Winterpause – es geht im Frühjahr 2019 wieder los
•	 Oder auf Anfrage (siehe auch Homepage)   
Eure Feuerwehr Büsingen 
Andreas Wigger, Kommandant 
info@feuerwehr-buesingen.de,  www.feuerwehr-buesingen.de 
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   iNfos aus GruNdschule 
uNd kiNderGarteN

Vormerkung für einen Kindergartenplatz 
Liebe Familien, 
wir freuen uns sehr, dass das Betreuungsangebot in der Krippe, 
sowie im Kindergarten vollständig genutzt wird. 
In der Krippe gibt es zum jetzigen Zeitpunkt leider erhebliche 
Engpässe. Die 10 zur Verfügung stehenden Plätze sind für das 
Jahr 2018 bereits vergeben. Wie bereits bekannt gegeben wurde, 
möchten wir Sie noch einmal über die künftige Handhabung bei 
der Vergabe von Krippenplätzen informieren. 
Beachten sie bitte folgende Vorgehensweise für die Vormerkung 
eines Krippen/ Kindergartenplatzes zum jetzigen Zeitpunkt: 
• Ihr Kind muss sechs Monate vor dem gewünschten Aufnahme-
datum schriftlich angemeldet werden. 
• Krippen und GT Plätze werden vorrangig an Eltern, die allein-
erziehend und / oder berufstätig, in Ausbildung oder arbeitssu-
chend sind vergeben. 
Um eine gerechte Aufnahme zu ermöglichen hat die Gemeinde 
ein Punktsystem nach sozialen Kriterien erarbeitet. 
Wir bitten Sie, die Anmeldeformulare ausgefüllt der Kindertages-
stätte zukommen zu lassen. Diese sind auf der Homepage der 
Gemeinde Büsingen hinterlegt.  
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Scholz (Leiterin KiTa Büsin-
gen, scholz@buesingen.de,Telefon: 07734-1404) gerne zur Verfü-
gung.  
   
 
 

Infos aus Grundschule und KiTa 
Unser St. Martins-Fest 2018 
In diesem Jahr fand unser Martinsfest nicht wie gewohnt in der 
Bergkirche statt. 

Die Kinder kamen am Abend, als es bereits dunkel war, zum Mar-
tinsfest in die Kindertagesstätte. 

Dort erlebten sie ihr vertrautes Umfeld im Glanz der aufgestell-
ten Lichter einmal ganz anders. 

Die Kinder versammelten sich vor unserer Turnhalle und wur-
den von Herrn Pfarrer Stahlmann mit einer Martinsgeschichte, 
die aus der Kindheit von St Martin erzählte, begrüßt. 

Danach spielten unsere 12 Vorschüler das Martinsspiel. Es war 
für alle eine wunderschöne Vorführung, die mit der Martinsge-
schichte - gelesen von Frau Ries - die kleineren und größeren 
Zuschauer andächtig zuschauen ließ. 

Unsere kleine St Martinsdarstellerin führte den Lichterzug 
durch das gesamte KiTa Außengelände. Es wurden Martinslie-
der gesungen, es gab Punsch und die große Martinsgans, die 
nach dem Vorbild der Martinslegende mit allen Kindern geteilt 
wurde. 

Unsere Kleinen Raupen (U3) haben das Fest ebenfalls sehr ge-
nossen. Den Festakt haben sie mit den Großen erlebt und an-
schließend für sich altersgerecht ausklingen lassen. 

So war unser Martinsfest in diesem Jahr kein großes Event mit 
vielen Gästen, jedoch für die Kinder in einer besonderen Weise 
ein harmonisches, auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimm-
tes, Martinsfest. 

Es grüßt Sie herzlich 
Susanne Scholz & Team 
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Öffentliche Bekanntmachung   
Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Küblerbückli“  
Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB und der örtlichen Bauvorschriften 
  
In der Gemeinderatssitzung am 08.03.2018 hat der Gemeinderat Büsingen den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Küb-
lerbückli“ nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt Nr. 04 
vom 04.04.2018 ortsüblich bekannt gemacht. 
  
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
  
Der Gemeinderat der Gemeinde Büsingen hat am 20.06.2018 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Küblerbückli“ 
mit Begründung und den Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, diesen 
nach § 3 Abs.2 BauGB öffentlich auszulegen. Die öffentliche Auslegung fand im Zeitraum 13.07.18 bis einschließlich 13.08.2018, statt. 
Gleichzeitig wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der öffentlichen Auslegung unter Angabe von Zeit 
und Ort benachrichtigt. Diesen wurde Gelegenheit gegeben zum Planentwurf Stellungnahmen abzugeben. 
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 22.11.2018 wurden die abgegebenen Stellungnahmen und Anregungen behandelt 
und abgewogen sowie anschließend beschlossen. Da aufgrund der Stellungnahmen Änderungen des Planentwurfs vorgenommen 
wurden, hat das Gremium die zwingend durchzuführende erneute öffentliche Auslegung auf die Dauer eines Monats nach § 3 Abs. 
2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB, beschlossen. Gleichzeitig sollen die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erneut angehört 
und um Stellungnahme gebeten werden. 
Das Planungsgebiet liegt im Westen der Gemeinde Büsingen und teilweise im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hinter dem Bür-
gerhaus“ von 2003. Es umfasst die Grundstücke Flst. Nr. 3262, 3262/1, 3262/2, 3262/3, 46, 3260, 5425, 5426, 42, 42/1, 42/2, 38/1 und 
teilweise 5154 (Küblerbückli) und 5408 (Fußweg). 
Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 06.11.2018. Der Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt: 

  
Der Entwurf des Bebauungsplans wird 
mit Begründung und den örtlichen 
Bauvorschriften 

  
vom 17. Dezember 2018 bis 

28. Januar 2019  
im Rathaus Büsingen, Zimmer 8

 im 1. OG, Junkerstr. 86, 
78266 Büsingen  

  
während der üblichen Dienststunden 
(Mo – Mi und Fr von 08.30 -12.00 Uhr 
sowie Do von 14.00 - 18.00 Uhr) 
  
erneut öffentlich ausgelegt. Außerdem 
ist dieser auf der Homepage der Ge-
meinde Büsingen abrufbar. 

Während der Auslegungsfrist können 
zu den geänderten bzw. ergänzten Tei-
len des Bebauungsplans Stellungnah-
men schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift bei der Gemeinde Büsingen, 
Junkerstr. 86, 78266 Büsingen abgege-
ben werden. Da das Ergebnis der Be-
handlung der Stellungnahmen mitge-
teilt wird, ist die Angabe der Anschrift 
des Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
während der Auslegungsfrist abge-
gebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben können. 

Büsingen, den 05.12.2018 
Markus Möll 
Bürgermeister 

   AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
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   KUNST UND 
KULTUR

Büsinger Bergkirche - Advents-Singen
Die Advents- und Weih-
nachtszeit steht vor der Türe 
und so wollen wir Sie wieder 
ganz herzlich einladen in 
unsere über 1000 Jahre alte, 
traditionell weihnachtlich 
geschmückte Bergkirche St. 
Michael zu unseren Veran-
staltungen  

 „Advents-Singen“ 
Gemeinsames Singen advent-
licher Lieder an den Advents-
Sonntagen 
09., 16. und 23. Dezember 2018 - jeweils um 17.00 Uhr 
 
 „Weihnachts-Singen“ 
Gemeinsames Singen weihnachtlicher Lieder am 2. Weihnachts-
feiertag 26. Dezember 2018 um 17.00 Uhr 
Hinweis: 
Die Bergkirche bleibt dem natürlichen Klima überlassen ! 
Wir wünschen allen Bergkirchenfreunden eine gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit! 
Zu allen Veranstaltungen ein herzliches Willkommen! 
Freunde der Bergkirche zu Büsingen e.V. 
Geschäftsstelle: 
Büsingerstrasse 1,  D - 78262 Gailingen 
1. Vorsitzender: Dr. Michael Psczolla 
2. Vorsitzender: Markus Möll 
www.bergkirche-buesingen.de 

Engel, Engel.... 
Die Galerie-Tätigkeit in der Alten Schmiede ist in den Winter-
schlaf „versunken“. Im März 2019 geht es weiter. Und doch - es 
gibt noch eine Überraschung. Werfen Sie einen Blick in den be-
leuchteten Raum. Sie werden begeistert sein... 
Man kann die Engel auch kaufen - ein spezielles Weihnachts-
geschenk!                                           R. Neuweiler Tel. 0041 79 385 66 11 

Milchzentrale Büsingen 
Wir machen eine kleine Pause: 
Vom 23.12.2018 bis 4.1.2019 bleibt unser Laden geschlossen! 
Ab 5.1.2019 wieder geöffnet. 
  
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Festtage 
Ihr CreaDoo-Team 
  
Büsinger Kalender 2019 
Fotografiert von Eva Güntert und Roli Bernath 
Fr. 35.00 
Erhältlich in der Milchzentrale Büsingen 
Solange Vorrat reicht! 
  
  

Junge Büsinger Sporttalente 
Gemütliches Zusammenkommen nach Saison mit Höhen 
und Tiefen 
Am Samstag, dem 17.11.2019 empfing Enrico Güntert in Zusam-
menarbeit mit dem Hotel/Restaurant Alte Rheinmühle seine 
Gönner und Sponsoren. Nach einer kurzen Begrüssung blickte er 
zurück auf die Saison 2018. Er führte seine Gäste mit sympathi-
scher Lockerheit und Humor durch deren Höhen und Tiefen und 
konnte vor allem seine Erfolge aufzeigen. Eines der Hauptthemen 
war aber natürlich das grosse Ziel 2019 - die U23 Europameister-
schaften. Nach diesem Rückblick nutze er den feierlichen Anlass, 
um seinen Sponsoren, allen voran Diego Schleinzer, welcher mit 
seiner Firma Simplehouse seit dem ersten Tag als Hauptsponsor 
fungiert, seinen grossen Dank auszusprechen. Nach dem for-
mellen Teil wurden die Gäste mit einem grossartigen Apéro der 
Rheinmühle verwöhnt. Auch anwesend war unser Gemeindeprä-
sident Markus Möll, welcher folgende Worte für den Abend fand: 
„Es fasziniert mich immer wieder, mit welchem Engagement sich 
junge Menschen einer Leidenschaft widmen. Enrico Güntert hat 
heute Abend dargestellt, dass durch hartes Training die Erfolge 
kommen können, aber diese Erfolge keine Selbstläufer sind. Es ist 
harte Arbeit - gepaart mit eiserner Selbstdisziplin. Wir wünschen, 
dass Enrico seine selbstgesetzten Ziele erreichen wird. Wir sind 
sehr stolz, dass in Büsingen junge Talente in den verschiedensten 
Kategorien beheimatet sind“. 
Um sein grosses Ziel zu erreichen benötigt Enrico Güntert weiter-
hin finanzielle Unterstützung. Wenn Sie ihn auf diesem Weg be-
gleiten möchten, erhalten Sie alle dazu notwendigen Informatio-
nen auf seiner persönlichen Homepage: www.enricoguentert.ch 
 
 

Das Hauskonzert im Gemeindesaal bewahrte 
die Restwärme 

Am Sonntag, 18. November 2018 verwandelte sich der Ge-
meindesaal erneut in eine Konzertkammer und bot eine sehr 
schöne Kulisse für die musikalische und kulinarische Begeg-
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nung. Vor knapp 35 Konzertbesuchern brillierte das interna-
tional gefragte Duo Kermani - Gentili mit dem Programm aus 
ihrer neusten CD „Ode an die Rhapsodie“. Nach der rührenden 
musikalischen Begrüssung gestaltet vom heimischen Nach-
wuchsDuo: Lidia Thoma (Klavier) und Charlotte Su (Gesang), 
liessen die renommierten Gastmusikerinnen das Publikum in 
eine klanglich anspruchsvolle Harmoniewelt eintauchen. Ihre 
auf Klavier und Klarinette fokusierten vielseitigen Ausdrucks-
möglichkeiten vereinigten weibliche Empfindsamkeit mit 
männlicher Kraft und Griffigkeit in idealer Weise. Das kontrast-
reiche Programm steigerte sich meisterhaft, bis im Finale die 
sehr spannend und mit versonnener Virtuosität vorgetragene 
„Rhapsodie in Blue“ den atemberaubenden Gestaltungswillen 
der Solistinnen noch mal überzeugend zum Ausdruck brachte. 
Nach dem als Zugabe ebenfalls jazzig interpretiertem Gersh-
win Stück „Summertime“ , liess die Restwärme im Saal sich rich-
tig ausbreiten, sodass der kulinarische Teil nach dem Konzert 
rege genutzt wurde, auch als Anlass für die Gemeinschaft, Ge-
spräch und Austausch. Vielen Dank an die Gemeinde und die 
Sparkasse für das Patronat der hausgemachten Konzertreihe. 
Für das kommende Jahr 2019 sind weitere Konzerte mit hei-
mischen Nachwuchsmusikern und Gästen geplant. Herzliche 
Einladung dazu.  

Susanna Thoma mit Team 
 

 Fotos von Beat Schneckenburger

Frauenverein Büsingen
Seniorencafé-Nachmittag im Bürgersaal 
am 13. Dezember 2018 von 15 bis 17 Uhr. 
Wir heißen alle Seniorinnen und Senioren - ob „Alteingesesse-
ne“ oder „Neuzugezogene“ herzlich willkommen zur Begegnung 
und zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und selbstge-
backenen Kuchen, liebevoll serviert von den Gastgeberinnen des 
Frauenvereins. Außerdem erhalten an diesem letzten Senioren-
café-Nachmittag in diesem Jahr die Seniorinnen und Senioren 
Besuch aus der Kindertagesstätte. 
  

Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Ulm 
Am Samstag, den 15.Dezember 2018 bieten wir eine Busfahrt 
zum Weihnachtsmarkt nach Ulm an. Abfahrt in Gailingen bei der 
Volksbank um 9.00 Uhr und in Büsingen um 9.15 Uhr an der Dorf-
kirche. Aufenthalt in Ulm bis 17.30 Uhr, danach Rückfahrt. Der 
Unkostenbeitrag beträgt für Mitglieder 22.- € und Nichtmitglie-
der 25.-€. Kinder bis 6 Jahren sind frei, von 7-16 Jahren 11.- €. 
Anmeldung bei S.Ringling bis spätestens 13.12.2018, 
Tel. 93 61 61. 
  

Verteilen der Weihnachtspräsente für Senioren 
Wie in jedem Jahr werden Mitglieder des Frauenvereins die Se-
niorinnen und Senioren ab 80 Jahren in der Zeit vom 2. Advents-
sonntag bis Weihnachten besuchen. Wir freuen uns auf die Be-
gegnung mit Ihnen! 
Mit freundlichen Grüßen 
Sieglinde Ringling, Präsidentin 

Termine Vereine
Dez. 18 8.  Korbballrunde Exklavenhalle TV Büsingen

 9. 17:00 Adventssingen Bergkirche Freunde der Bergkirche

 14. 19:00 Aktiv-Hallenturnier Exklavenhalle FC Büsingen

 16. 17:00 Adventssingen Bergkirche Freunde der Bergkirche

 15.  Fahrt zum Weihnachtsmarkt Ulm  Frauenverein

 15. 09:00 - 15:00 Tag der offenen Tür - Kläranlage Kläranlage Gemeinde

 23. 17:00 Adventssingen Bergkirche Freunde der Bergkirche

 26. 17:00 Weihnachtssingen Bergkirche Freunde der Bergkirche

 31. 22:30 Jahresabschlussandacht Bergkirche Freunde der Bergkirche

  

Jan. 19 05./06.  Männerchor Chränzli Ramsen Männerchor

 12.  Korbballrunde Exklavenhalle TV Büsingen

 18. 20:15 Generalversammlung Damenriege noch offen DR Büsingen

 19.  Unihockeyrunde Exklavenhalle TV Büsingen

 25.  Generalversammlung Turnverein Alte Rheinmühle TV Büsingen

   iNfos 
der dorfvereiNe
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   kirchliche 
NachrichteN

   EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE 
BÜSINGEN-GAILINGEN

Evangelische Kirchengemeinde Büsingen-Gailingen 
Gemeindebüro Sabine Eder, Büsingen, Kehlhofstr. 20 
E-Mail: buesingen-gailingen@kbz.ekiba.de 
Neue Öffnungszeiten: Donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr. 
Telefon: 97343 - Fax: 97345 
Sprechzeiten von Pfarrer Matthias Stahlmann nach Vereinba-
rung. 
Telefon wie oben, bitte den AB benutzen! 
Email: pfarrer.stahlmann@gmx.de 
Informationen unter : www.buesingen-gailingen.de und 
www.ekikon.de 
Unsere Bankverbindungen für Spenden. Wenn Sie vermerken, 
dass Sie eine Spendenbescheinigung möchten, stellen wir diese 
gern auf Ihren Namen aus. 
Euro-Konto:  IBAN: DE596925 1445 0008 0140 45   
BIC: SOLADES1ENG 
CHF-Konto:   Nr. 82-1113-3  PTT 

Monatsspruch:  
Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. 
Matthäus 2,10 
  
Veranstaltungen und Termine 
Mutter-Kind-Gruppe: Dienstags, 9.30 Uhr im Pfarrsaal Büsingen 
Kirchenchor: Dienstags, 20.00 Uhr in der EMK 
Seniorentreff: jew. am letzten Mittwoch des Monats, 14.30 Uhr im 
Pfarrsaal Büsingen, (im Dezember kein Seniorentreff/30. Januar 
2019) 
Männerhock: Mittwoch, 12.12., 19.00, Gem. Jahresschluss-Abend 
Andacht in der Schmiederklinik: jeden Mittwoch, 19.00 Uhr, Ka-
pelle Haus Tirol 
Perlen im Alltag: jeweils 3. Mittwoch im Monat, 9.30 - 11.00 Uhr in 
der Friedenskirche Gailingen (19.12.2018, 16.1.2019) 
Bibelgesprächskreis: jeweils alle 14 Tage donnerstags, 20.00 Uhr 
in der EMK Büsingen (13.12., 27.12.2018, 10.01., 24.1.2019) 
Pfadfindergruppe Rheinkorsaren: Freitags, 17.00 Uhr in der Frie-
denskirche in Gailingen 
  
Gottesdienste im Dezember 2018  

Sonntag, 9.12.  (2. Advent):  
9.30 Uhr, Dorfkirche Büsingen (Pfr. Stahlmann/Chor), 10.30 Uhr 
Kirche Gailingen mit Kindergottesdienst und Abendmahl (Pfr. 
Stahlmann/E. Höhn) 
17.00 Uhr, Adventssingen in der Bergkirche 
Sonntag, 16.12. (3. Advent): 
9.30 Uhr, Dorfkirche Büsingen mit Abendmahl, 10.30 Uhr Kirche 
Gailingen (Sieglinde Ringling/E. Höhn) 
17.00 Uhr, Adventssingen in der Bergkirche (mit Kindern der 
Grundschule Büsingen) 
Samstag, 22.12. 
Konzert zur Weihnachtszeit in der Kirche Dörflingen, 17.00 Uhr 
Sonntag, 23.12. (4. Advent): 
9.30 Uhr, Dorfkirche Büsingen, 10.30 Kirche Gailingen 
(Pfr. Stahlmann/Fr. Zolg) 
Montag, 24.12. (Heilig Abend): 
10.00 Uhr, Gottesdienst, Emil-Sräga-Haus, Singen (Pfr. Stahlmann) 
14.00 Uhr, Gottesdienst, Schmiederklinik (Pfr. Stahlmann) 
16.00 Uhr, Krippenspiel in der Dorfkirche Büsingen 
(Pfr. Stahlmann/A. Heller) 
18.00 Uhr, Christvesper in der Friedenskirche in Gailingen 
(Pfr. Stahlmann/Musikschule westl. Hegau) 
22.00 Uhr, Christvesper in der Dorfkirche Büsingen 
(Pfr. Stahlmann/E. Höhn) 

Mittwoch, 26.12. (2. Christtag): 
17.00 Uhr, Bergkirche, Weihnachtssingen (Pfr. Stahlmann/
T. Wezstein) 
20.00 Uhr, Ök. Gottesdienst, Ev. Method. Kirche Büsingen, 
(Pfr. Stahlmann, Pfr. Allenbach/Hr. A. Heller) 
Sonntag, 30.12. (1. Sonntag n. Weihnachten): 
9.30 Uhr, Dorfkirche Büsingen, 10.30 Uhr Kirche Gailingen 
(Pfr. Stahlmann/E. Höhn) 
Montag, 31.12. (Altjahrsabend/Sylvester): 
17.00 Uhr Kirche Gailingen mit Abendmahl (Pfr. Stahlmann/
Fr. Zolg) 
18.30 Uhr Dorfkirche Büsingen mit Abendmahl (Pfr. Stahlmann/
Fr. Zolg) 
22.30 Uhr (bitte früheren Termin beachten) Bergkirche Büsingen, 
Jahresschlussandacht (Pfr. Stahlmann/T. Wezstein) 
  
Herzliche Grüße Ihr Pfr. Matthias Stahlmann 
 
 
 
   KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE 

ST. DIONYSIUS GAILINGEN

Katholische Kirchengemeinde St. Dionysius Gailingen - 
Kirchliche Termine und Gottesdienstzeiten 

Im Dezember 2018: 
Donnerstag, 06. Dezember 
18.30  Gailingen  Eucharistiefeier in der Nikolauskapelle Ober-

gailingen  
Sonntag, 09. Dezember- 2. Advent 
17.30  Gailingen  Rosenkranzgebet  im Gemeinschaftsraum der 

Seniorenwohnanlage Haus Liebenfels  
18.30  Gailingen  Eucharistiefeier  (Gedenken an Helmut Grze-

sik, Maria Wilk, Magdalena Molenda, Erich Un-
ger) anschließend Adventsglühen:  

  das Gemeindeteam lädt alle herzlich ein zum 
geselligen Beisammensein im Kirchhof bei 
Punsch und Zopf und freut sich über eine rege 
Beteiligung. (Nur bei guter Witterung!) 

Dienstag, 11. Dezember  
18.00  Gailingen Rosenkranzgebet  
18.30  Gailingen  Eucharistiefeier   (Gedenken an Gertrud und 

Franz Springer, Emilie und Otto Schneble, 
Bernhard Auer, Frieda Regenbrecht und An-
gehörige) 

Samstag, 15. Dezember 
10.15  Gailingen  Eucharistiefeier in den Kliniken Schmieder, 

Andachtsraum, Haus Tirol 
18.30  Bietingen   Bußgottesdienst in der Adventszeit für die 

gesamte  Seelsorgeeinheit 
Sonntag, 16. Dezember- 3. Advent 
17.30  Gailingen  Rosenkranzgebet  im Gemeinschaftsraum der 

Seniorenwohnanlage Haus Liebenfels  
Dienstag, 18. Dezember  
18.00  Gailingen Rosenkranzgebet  
18.30  Gailingen  Eucharistiefeier   (Gedenken an Franz Auer 

und Angehörige, Ewald Ufheil, Horst Ziese-
mer, Frieda Rappel, Egon Auer, Stephanie 
Hollecker, Gerhard Hauschild) 

Sonntag, 23. Dezember- 4. Advent 
17.30  Gailingen  Rosenkranzgebet  im Gemeinschaftsraum der 

Seniorenwohnanlage Haus Liebenfels  
Montag, 24. Dezember – Hl. Abend 
  Nach den Gottesdiensten Verkauf von Kerzen für 

das Friedenslicht - 1,-€ 
14.00  Gailingen Kinderkrippenfeier  
22.00  Gailingen Christmette  ADVENIAT-Kollekte 
Mittwoch, 26. Dezember – Hl. Stephanus 
10.30  Gailingen Eucharistiefeier  
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Montag, 31. Dezember - Silvester 
18.00  Gailingen Gemeinsame Eucharistiefeier der  
 Seelsorgeeinheit zum Jahresabschluss  
Dienstag, 01. Januar - Neujahr 
10.30  Gottmadingen Gemeinsame Eucharistiefeier der Seel-
sorgeeinheit 

Bitte beachten Sie die Schließtage des Pfarrsekretariates! 
Das Sekretariat ist vom 24.12.2018 bis einschließlich 
03.01.2019 geschlossen.  
  
Öffnungszeiten des Sekretariats des Pfarramtes, Kirchstr. 3: 
Donnerstag von  9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
Telefon: 07734-66 59 während der Öffnungszeiten 
Fax: 07734-29 71. 
E-Mail-Adresse: info@kath-gottmadingen.de 
Außerhalb der Öffnungszeiten Sekretariat Gottmadingen 
Telefon: 07731-71473 Fax: 07731-7 41 48 
   
 
   EVANGELISCH- BEZIRK REGION SCHAFFHAUSEN 

METHODISTISCHE KIRCHE  GEMEINDE BÜSINGEN

Programm Dezember 2018 
So. 02. 10:00 Connexio Gottesdienst in SH 
Di. 04. 20:00 Chor 
Mi. 05. 12:15 Begegnungstisch in Schaffhausen 
So. 09. 20:00 Gottesdienst  (Markus Allenbach) 
Di. 11. 20:00 Chor 
Do. 13. 14:30 Adventsfeier für alle in Schaffhausen 
So. 16.  kein Gottesdienst  
Di. 18. 20:00 Chor 
Mo. 24. 22:00  Christnachtfeier Ref. K. 
Mi. 26. 9:30 Abendmahls-Gottesdienst 
 Evang. Kirche zu Gast 
Mo. 31. 17:00 Jahresschlussfeier anschl. Apéro in SH 

  
Kontakte 
Gottesdienste 
Pfarrer Markus Allenbach, Parkstr. 24, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 625 44 78 markus.allenbach@emk-schweiz.ch 
Chor - Singen und Gemeinschaft für alle Musikbegeisterten 
Andreas Heller, Forenackerstrasse 9, 8246 Langwiesen/ZH 
Tel. 004152 / 659 42 16 
 
 
 
   MITTEILUNGEN 

LANDRATSAMT

Neuer Fachwartekurs für Obst und Garten  
Am 10. Januar 2019 startet das Amt für Landwirtschaft in 
Stockach erneut einen einjährigen Ausbildungslehrgang zum 
geprüften Obst- und Gartenfachwart.  
Ziel der Ausbildung ist die Förderung des landschaftsprägenden 
Streuobstbaus, der Gartenkultur und die Unterstützung eines 
wirksamen Naturschutzes. Fachwarte sind in der Streuobstpflege 
wichtige Multiplikatoren und tragen mit ihrem Wissen und En-
gagement zur Erhaltung der ökologisch wertvollen Streuobstbe-
stände bei.  
Für eine fachgerechte Pflege und den Schutz dieses Lebensrau-
mes mit seinen hochwertigen Erzeugnissen wird alles gelehrt, 
was ein angehender Streuobstexperte wissen muss: Das Set-
zen von Obstbäumen, der Obstbaumschnitt, das Erkennen von 
Krankheiten, die Vorteile der einzelnen Sorten und die Lagerung 
und Verarbeitung des Obsts. Außerdem werden Grundlagen in 
Bodenkunde, Gemüsebau und für den heimischen Ziergarten 
vermittelt.  
Der Kurs umfasst insgesamt ca. 100 Unterrichtsstunden und 

dauert bis Ende November 2019. Die Theoriestunden finden 
donnerstagabends ab 18:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr in Stockach im 
Amt für Landwirtschaft, Winterspürer Straße 25, statt. Dazu gibt 
es ca. ein bis zwei Mal im Monat, jeweils an Samstagen, prakti-
sche Übungen. Ergänzt wird die Ausbildung durch Exkursionen, 
z.B. zum Birnensortengarten in Billafingen oder ans Kompetenz-
zentrum Obstbau bei Ravensburg. Geleitet wird der Kurs von Ilja 
Herrmann, der im Amt für Landwirtschaft für den Bereich Obst- 
und Gartenbau zuständig ist. Die Kursgebühr beträgt 300 Euro 
pro Teilnehmer. Abgeschlossen wird der Kurs mit einer Prüfung, 
die aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil besteht.  
Anmeldungen sind möglich bei Ilja Herrmann, Amt für Landwirt-
schaft, Tel.: 07531 800-2936, E-Mail: ilja.herrmann@LRAKN.de. 
  
  

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) 
Baden-Württemberg
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 
2019 ist der 01.01.2019
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2018 versandt.  Sollten 
Sie bis zum 01.01.2019 keinen Meldebogen erhalten haben, ru-
fen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 
31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in 
Verbindung mit der Beitragssatzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossen-
schaften) sind zum 1. Februar 2019 meldepflichtig. Die uns be-
kannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenos-
senschaften erhalten Mitte Januar 2019 einen Meldebogen.

Meldepflichtige Tiere sind: 
Pferde, Schweine, Schafe, Bienenvölker (sofern nicht über einen 
Landesverband gemeldet), Hühner, Truthühner/Puten
Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisenten 
und Wasserbüffel. Die Daten werden aus der HIT Datenbank 
(Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) herangezogen. 
Nicht meldepflichtig sind u.a. Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. 
Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und Enten
Werden bis zu 49 Hühner und/oder Truthühner und keine ande-
ren meldepflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt die Melde- und 
Beitragspflicht für die Hühner und /oder Truthühner.
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem land-
wirtschaftlichen Betrieb stehen oder in einer Hobbyhaltung. Zu 
melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand 
je Standort. Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseu-
chenkasse muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Ve-
terinäramt gemeldet werden.

Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 
Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2019 
an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stich-
tagsmeldung an HIT zu übernehmen. Die Voraussetzungen und 
nähere Informationen erhalten Sie über das Informationsblatt 
welches mit dem Meldebogen verschickt wird bzw. auf unserer 
Homepage unter www.tskbw.de.
Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewie-
sen. Die Völkermeldungen der Imker an ihren örtlichen Imker-
verein werden von diesem an einen der beiden Landesverbände 
weiter gemeldet. Ist ein Imker nicht organisiert oder in einem 
Verein, der keinem der beiden Landesverbände angeschlossen 
ist, müssen die Völker bei der Tierseuchenkasse gemeldet wer-
den. Nachmeldepflicht siehe Beitragssatzung der TSK.
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur 
Melde- und Beitragspflicht, Leistungen der Tierseuchenkasse 
sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem kön-
nen Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr Beitragskonto (gemelde-
ter Tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen.
Telefon: 0711 / 9673-666, Fax: 0711 / 9673 – 710, 
E-Mail: beitrag@tsk-bw.de, Internet: www.tsk-bw.de 
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Sprechtage der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH
Die nächsten Sprechtage der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH in-
Radolfzell  mit Petra Mauch finden am 
Donnerstag, 6. Dezember von 8.30 bis 12 Uhr 
Dienstag, den 11. Dezember von 9 bis 15.30 Uhr 
Donnerstag 13. Dezember von 8.30 bis 12 Uhr 
Dienstag, 18. Dezember von 9 bis 15.30 Uhr 
in VdK-Servicestelle, Bleichwiesenstr. 1/1 statt. 
Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst die Rechtsge-
biete aller gesetzlichen Sozialversicherungen (Kranken-, Unfall-, 
Renten-, Arbeitslosen und Pflegeversicherung). Ebenso werden 
Mitglieder sowohl im Schwerbehinderten- und sozialen Entschä-
digungsrecht als auch in der Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de und im Alter vertreten. Eine vorherige Terminvereinbarung 
unter Tel. 07 7 32 / 92 36 0 ist erforderlich. 
   
 
 

Mütterrente kommt automatisch 
Der Rentenpakt hat den Bundesrat passiert und tritt am 1. Januar 
2019 in Kraft.  
Wann und unter welchen Voraussetzungen die neuen Regelun-
gen gelten und welche Auswirkungen das neue Gesetz auf die 
Rentenhöhe haben wird, darüber informiert die Deutsche Ren-
tenversicherung (DRV) Baden-Württemberg:  
Der sogenannte Rentenpakt besteht aus vier Komponenten: Die 
Haltelinien für Beitragssatz und Rentenniveau, die Ausweitung 
der Mütterrente, die bessere Absicherung bei Erwerbsminde-
rungsrenten sowie die Ausweitung der Midi-Job-Grenze.  

Haltelinien für Beitragssatz und Rentenniveau  
Bis zum Jahr 2025 stellen die Haltelinien für Beitragssatz und 
Rentenniveau sicher, dass das Rentenniveau nicht unter 48 Pro-
zent sinkt und der Beitragssatz gleichzeitig nicht über 20 Prozent 
steigt. Für 2019 wird der Beitragssatz per Gesetz auf 18,6 Prozent 
festgelegt, von 2020 bis 2025 darf er nicht unter 18,6 Prozent lie-
gen.  

Ausweitung der Mütterrente  
Am 1. Januar 2019 treten Verbesserungen bei der Mütterrente in 
Kraft. Für jedes Kind, das vor 1992 geboren ist, wird ein halbes 
Jahr zusätzlich bei der Rente angerechnet. Sie erhöht sich da-
durch um bis zu 16,02 Euro in den alten Bundesländern. Wer ab 
1. Januar 2019 neu in Rente geht, erhält die Mütterrente von der 
ersten Rentenzahlung an.  
Rund 9,7 Millionen Mütter und Väter, die bereits in Rente sind, 
werden im Frühjahr 2019 die Nachzahlungen der Mütterren-
te ebenfalls auf ihrem Konto haben. Ein extra Antrag ist für die 
Mütterrente nicht notwendig. Einzige Ausnahme: Adoptiv- und 
Pflegeeltern, die Mütterrente beanspruchen, müssen bei ihrem 
zuständigen Rentenversicherungsträger formlos einen Antrag 
stellen.  

Bessere Absicherung bei Erwerbsminderungsrenten  
Wenn die Erwerbsminderungsrente ab 1. Januar 2019 beginnt, 
wird die sogenannte Zurechnungszeit auf 65 Jahre und acht Mo-
nate angehoben. Ab dem 1. Januar 2020 steigt die Zurechnungs-
zeit dann bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre. Die Zurechnungszeit 
stellt erwerbsgeminderte Menschen so, als hätten sie in dieser 
Zeit mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen weiter-
gearbeitet und Beiträge gezahlt.  

Ausweitung der Midi-Job-Grenze  
Von der höheren Midi-Job-Grenze profitieren ab 1. Juli 2019 ins-
besondere Geringverdiener. Wer bisher zwischen 450,01 Euro 
und 850 Euro verdiente, zahlte nur einen reduzierten Beitrag zur 

Rentenversicherung, erwarb aber dafür auch nur entsprechend 
geringere Rentenansprüche. Die Neuregelung ersetzt die bishe-
rige Grenze durch einen sogenannten Übergangsbereich. Dieser 
erfasst zukünftig Arbeitsentgelte von 450,01 Euro bis 1.300 Euro. 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zahlen dann einen re-
duzierten Sozialversicherungsbeitrag. Neu ist jedoch, dass die 
verringerten Rentenbeiträge zukünftig nicht mehr zu geringeren 
Rentenansprüchen führen.  
Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Gesetz über Leis-
tungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und Stabili-
sierungsgesetz – RV-LVStG), dem sogenannten Rentenpakt, hat 
die DRV unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de zusam-
mengestellt.  
Auskünfte zu den Themen Rehabilitation, Altersvorsorge und Ren-
te gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württem-
berg in den Regionalzentren und Außenstellen im ganzen Land, 
über das kostenlose Servicetelefon unter 0800 100048024 sowie 
im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.  
  
 

Kostenlose Energieberatungstermine 
Jan./Febr. 2019 
in Büsingen, im Rathaus 
03.01.2019 und 07.02.2019  
  
Energieagentur Kreis Konstanz gemeinnützige GmbH 
Tel.: +49(0)7732-939-1234, Fax: +49(0)7732-939-1238, 
E-Mail: s.buhl@ea-kn.de 
Website: www.energieagentur-kreis-konstanz.de 
  
 

Liederabend mit Sandra Kreisler in den Kliniken 
Schmieder Gailingen   
Am 9. Dezember 2018 bieten die DIG Deutsch-Israelische Ge-
sellschaft Bodensee-Region und die Kliniken Schmieder in Gai-
lingen einen Liederabend mit der Diseuse und Schauspielerin 
Sandra Kreisler. Begleitet von Gennadij Desatnik (Geige, Bratsche 
und Gitarre) und Valeriy Khoryshman (Akkordeon) trägt Sandra 
Kreisler ein modernes jüdisches Programm vor, das sich in einem 
Spannungsfeld zwischen Damals und Jetzt, zwischen Judentum 
und Ablehnung, zwischen Witz Melancholie bewegt. 
  
Ort der Veranstaltung: Kliniken Schmieder, Auf dem Berg, Gailin-
gen 
Beginn: 17.00 Uhr 
Eintritt frei, Spenden sind willkommen    



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

Zutaten
1. Schoko-Champagnerplätzchen
300 g Mehl
200 g Puderzucker
2 Bio-Limetten
3 TL Vanillin-Zucker
255 g Butter, weich
200 g Schokolade, weiß (alternativ: Vollmilch)
8 EL Champagner

2. Espresso-Pistazien-Taler 
200 g Weizenmehl, Typ 405
0,5 TL Backpulver
0,25 TL Salz
100g brauner Zucker
100 g weißer Zucker
50 g Pistazien, gehackt
2 Eier
100 g Vollmilchschokolade
80 g Haferfl ocken, kernig
1 EL Espresso-Kaffeepulver
75 g Zartbitter-Schokotropfen (backfest)
200 g Butter, weich

Schoko-Champagner-
plätzchen und

Espresso-
Pistazien-Taler 

Zubereitung
1. Schoko-Champagnerplätzchen
Mehl und 125 g Puderzucker in eine Schüssel sieben. Schale 
einer Limette abreiben, mit Vanillinzucker und 180 g Butter zur 
Mehlmischung geben und mit den Knethaken des Handrühr-
gerätes zu einem glatten Teig verkneten. Abgedeckt ca. 30 
Minuten kaltstellen.
Backofen vorheizen (E-Herd: 200°C/Umluft: 175°C). Teig aus-
rollen, ausstechen und im heißen Ofen ca. 10 Minuten backen. 
Abkühlen lassen.
Schokolade im Wasserbad schmelzen. 75 g Butter und 75 g 
Puderzucker mit den Schneebesen des Handrührgerätes schau-
mig schlagen. Schokolade unterrühren. Zweite Limette abrei-
ben, auspressen und zugeben. Champagner unterrühren und ca. 
30 Minuten kaltstellen. ¾ der Creme auf die Kekse geben und 
aufeinandersetzen. Mit restlicher Creme verzieren.

2. Espresso-Pistazien-Taler
Mehl in eine Schüssel sieben. Vollmilch-Schokolade grob 
hacken und zusammen mit Mehl, Backpulver, Salz, braunem 
Zucker, Zucker, Pistazien, Haferfl ocken, Kaffeepulver und den 
Schokotropfen verrühren. Butter und Eier mit dem Handrühr-
gerät cremig aufschlagen. Portionsweise die Mischung nach und 
nach unter die aufgeschlagene Masse heben.
Backofen vorheizen (E-Herd: 200°C/Umluft: 180°C). Kleine 
Kleckse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech mit ca.  5 cm 
Abstand geben. Anschließend im heißen Ofen ca. 12 Minuten 
backen. Auskühlen lassen. 

LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
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Tipps & Tricks
Mehltypen geben den Aschegehalt des Mehls in 

Milligramm, bezogen auf 100 g Mehl an. Um den Mehltyp 

zu ermitteln, werden 100 g Mehl verbrannt. Die Asche, die 

übrig bleibt, wiegt man - und genau dieser Wert ergibt die 

Typennummer des Mehls. Besagtes Aschegewicht stimmt dann 

(bis auf geringe Schwankungen) mit dem ursprünglichen Mine-

ralstoffgehalts des Mehls überein. Mehl mit der Typenbe-

zeichnung „405“ beispielsweise beinhaltet ca. 405 mg Mine-

ralstoffe je 100 g Mehl. Weizenmehl Type 405 wird eignet 

sich unter anderem gut zum Kuchen backen, hat aber 

einen vergleichsweise geringen Mineralstoffanteil. 

Da der Mehltyp 405 keine dunklen, aber nähr-

stoffreichen Bestandteile des Weizens 

enthält, kommt er strahlend 

weiß daher. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir suchen ab sofort zur Abwicklung unserer zum 
Teil exklusiven Bauten für unseren Standort in 
Mühlingen eine/n einsatzfreudige/n 

 

Zimmermeister/in oder Techniker/in für die 
Arbeitsvorbereitung 
 
Bewerberprofil: 
- Ausbildung als Zimmerer/in Zimmermeister/in, Techniker/in oder Holzbauingenieur/in 
- Gute Erfahrung im Umgang mit CAD-Software SEMA 
  (Wäre von Vorteil aber keine zwingende Voraussetzung) 
- Sicherer Umgang mit allen gängigen Office-Anwendungen 
 
Haupt-Aufgabenbereich:  
- Arbeitsvorbereitung mit Sema Abbundprogramm 
- Erstellen von Werk- und Montageplänen für Konstruktionen in Holztafelbauweise 
- Mithilfe in unserer Produktion 
 
und eine/n 
 
Schreiner/in, oder Zimmerer/in für die Produktion 
 
Bewerberprofil: 
- abgeschlossene Ausbildung als Schreiner/in oder Zimmerer/in 
- Erfahrung in der Wandfertigung / Trockenbau erwünscht aber nicht erforderlich 
- Flexibilität und Zuverlässigkeit 
 
Haupt-Aufgabenbereich:  
- Wandfertigung der vorgerichteten Hölzer in unserer Produktionshalle 
- Beplanken / Dämmen der einzelnen Wandelemente 
- Mithilfe an anderen Stationen unserer Fertighausproduktion 
 
Wir bieten: 
- Anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
- leistungsgerechte Bezahlung 
- unbefristetes Arbeitsverhältnis mit interessanten Entwicklungsperspektiven in einem 
  zukunftsorientiertem wachsendem Familienunternehmen 

Bodenseehaus als mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen erstellt  
Holzfertighäuser in hoher Qualität im Raum Süddeutschland, Schweiz und  
Österreich (Tirol, Vorarlberg), und gehört zu den TOP 100 Innovationsführern 2018.  

Wenn Sie Ihre Fachkompetenz bei uns einbringen wollen senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per Email an: bewerbung@bodenseehaus.de 

 
Holzbau Mühlingen GmbH   Sekretariat 
78357 Mühlingen Mühlweiler 8  Frau Schäffner 
www.bodenseehaus.de    Tel. 07731 / 9352-0 
   



Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik 
mit Hausbesuchmit Hausbesuch

Tel. +49 174 874 22 72 • tatjanapodo77@gmail.com

In Büsingen zu vermieten 

2-Zi.-Whg., möbliert, mit gr. Balkon 
an filmreifer Lage  •  Tel. 07734 - 91064 



Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 






